
Gemeinde Breidenbach 
Gemeindevorstand 
Bachstraße 4-14 
35236 Breidenbach 
 
 
 

Antrag 
auf Einebnung einer Grabanlage 
 

Friedhof   

 
Grabanlage 

Block   

Reihe   

Grab-Nr.   

 
Angaben zu den Verstorbenen 

  Person 1  Person 2 

Vorname Name     

Geburtsdatum     

Sterbedatum     

Weiterer Personen    

 
Angaben zu der oder dem Nutzungsberechtigten 

Name   

Anschrift   

PLZ Wohnort   

Telefon   

E-Mail   

 
 
Hinweise 
Die Einebnung wird unmittelbar durch die Gemeinde Breidenbach vorgenommen. Eine Einebnung in 
Eigenleistung darf nicht erfolgen. Über die zu erhebenden Einebnungsgebühren erhalten Sie als 
Antragsteller einen Gebührenbescheid im Anschluss an die Einebnung. 
Bepflanzungen sind bis zum mitgeteilten Einebnungstermin zu entfernen. Dies gilt auch für andere 
Teile der Grabanlage, die nicht im Rahmen der Einebnung entsorgt werden sollen. Der 
Einebnungstermin wird in der Wochenzeitung der Gemeinde Breidenbach öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
 
 

   

Ort, Datum  Unterschrift des/r Nutzungsberechtigten 
 


